
TV Rosbach - Merkblatt für Mitglieder 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge - Kündigung der Mitgliedschaft 

 
Sind Sie aus irgendeinem Grunde mit der Belastung ihres Mitgliedsbeitrages nicht einverstanden, 
dann gehen Sie bitte nicht zu Ihrer Bank und geben die Lastschrift des TV „Wegen Widerspruch 
zurück“. Dieser Vorgang bringt Ihnen zwar schnell Ihr Geld zurück, dem TV jedoch Kosten von derzeit 
EUR 6,00 ein.  
Bitte nehmen Sie also vorher Kontakt mit der untenstehenden Mitarbeiterin des TV, zwecks Klärung 
der Sachlage auf. Ein Anruf genügt, und wir überweisen Ihnen gegebenenfalls Ihren Beitrag zurück! 
Dies gilt auch für den Fall, dass eine Kündigung von uns nicht beachtet worden sein sollte! 
In diesem Zusammenhang weisen wir jedoch auf die Vereinssatzung hin, nach der eine Kündigung 
der Mitgliedschaft nur jeweils zum Schluss eines Kalendervierteljahres erfolgen kann, wenn uns Ihre 
Mitteilung mindestens 6 Wochen vorher erreicht hat (E-Mail oder Postkarte an die Vereinsanschrift 
genügt!) Ebenfalls fallen die gleichen hohen Kosten für den Verein an, wenn Ihre Bank unsere 
Lastschrift nicht einlöst, weil sich z.B. Ihr Name oder Ihre Bankverbindung geändert haben, oder weil 
Ihr Konto keine ausreichende Deckung aufweist. Teilen Sie uns daher entsprechende Änderungen 
frühzeitig mit! 
 
Bitte helfen Sie mit, dass diese Kosten, in Zeiten, in denen die finanziellen Mittel der Vereine ohnehin 
immer begrenzter werden, nicht unnötigerweise anfallen. Und bitte haben Sie auch Verständnis, wenn 
wir Ihnen die entstandenen Kosten in begründeten Fällen in Rechnung stellen. 
 
 
Ansprechpartner:   Klementina Nosbach 

mitgliederverwaltung@tv-rosbach.de 
Tel. 02292 / 1023 

 
Vereinsanschrift:   TV Rosbach 1965 e.V., Postfach 1174, 51556 Windeck 
 
Vereinskonto:    Kreissparkasse Köln 

    IBAN: DE92370502990018002733 

    BIC: COKSDE33XXX 

 
 
 
Der Vereinsbeitrag kann nur durch Lastschrift gezahlt werden! 
Einzugstermine :  Bei jährlicher Zahlungsweise 1. Januar 

Bei ½ jährlicher Zahlungsweise 1. Januar + 1. Juli 
Bei ¼ jährlicher Zahlungsweise 1.Jan + 1.April + 1.Juli + 1. Okt 

 
 
 
 
 
Tabelle der aktuellen Grund- und Zusatzbeiträge (gültig seit 01.01.2022) 

 


